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Verbandsgemeinde Weißenthurm 

Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575 
Weißenthurm | Postanschrift: Postfach 1263, 56572 Weißenthurm  | 
Telefon: 02637 / 913-0 | Fax: 02637 / 913-100 | E-Mail: 
info@vgwthurm.de | www.vgwthurm.de | | Öffnungszeiten: Montag -
Freitag 7.15 - 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 - 18 Uhr 
 
 

Bekanntmachung 
 

Sitzung des Bau-, Vergabe- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde 
Weißenthurm (Videokonferenz) 

 
Am Mittwoch, 28.04.2021, findet um 17:30 Uhr eine Sitzung des Bau-, Vergabe- und 
Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Weißenthurm als Videokonferenz statt. 
Die Sitzung kann vor Ort in dem großen Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm unter Beachtung der dann geltenden Vorschriften 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie oder als Livestream verfolgt werden; der Link für den 
Livestream wird am Tag der Sitzung auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung 
Weißenthurm (www.vgwthurm.de) veröffentlicht. 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Vergabe von Bauleistungen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses 

Mülheim-Kärlich (H/L/S, Starkstrom, Schwachstrom) 
3. Beratung und Beschlussempfehlung über einen Antrag auf Durchführung der 44. 

Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des geplanten 
Bebauungsplanes "Solarpark A 48 II" in der Gemarkung Bassenheim 

4. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Verschiedenes 
 
 
Weißenthurm, den 14.04.2021 
Verbandsgemeindeverwaltung  
              Weißenthurm 
 
       gez.  Thomas Przybylla 
             Bürgermeister 
 
 
 

Alters- und Ehejubilare  
 
Frau Resi Weber, Kolpingstraße 66, 56575 Weißenthurm, feiert am 24.04.2021 ihren 95. 
Geburtstag.  
 
 
 

mailto:info@vgwthurm.de
http://www.vgwthurm.de/


3 
 

Abholung der Reisepässe: 
 
Reisepässe, die bis zum 19.03.2021 beantragt wurden,  
können nach telefonischer Terminabsprache während der Öffnungszeiten: 
 
- montags    7:15 – 16:30 Uhr  
- dienstags    7:15 – 16:30 Uhr 
- mittwochs    7:15 – 12:00 Uhr 
- donnerstags   7:15 – 18:00 Uhr 
- freitags   7:15 – 12:00 Uhr 
- oder nach Vereinbarung  
  
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm im Bürgerbüro abgeholt werden. 
Bitte legen Sie ein noch in Ihrem Besitz befindliches Ausweispapier vor.     
Ausnahmsweise kann der Reisepass auch gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht an 
eine andere Person ausgehändigt werden. Der/die Bevollmächtigte muss sich dabei 
ausweisen können. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen 
uns unter den folgenden Durchwahlmöglichkeiten: 
02637/913-108, 913-109, 913-148 oder 913-149. 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm 
                - Bürgerbüro -             
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Ortsgemeinde Bassenheim 

Ortsbürgermeisterin Natalja Kronenberg | Walpotplatz 9, 56220 
Bassenheim | Telefon: 02625 / 4456 | Fax: 02625 / 6493 | E-Mail: 
gemeinde@bassenheim.de | www.bassenheim.de | Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag  8 - 12 Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeisterin: 
Dienstag 17.30 - 19 Uhr sowie nach Terminvereinbarung 
 
 
 

 

Vollsperrung eines Teilstückes der Straße “Karmelenbergerweg“ 
 
Aufgrund von Asphaltarbeiten wird die Straße “Karmelenbergerweg"  zwischen den 
Anwesen Nummer 25  bis 36 für den Straßenverkehr voll gesperrt und damit dem 
öffentlichen Verkehr entzogen. 
 
Die Vollsperrung findet in der Zeit vom 27.04.2021 bis zum 07.05.2021 statt.  
 
Eine ausgeschilderte Umfahrung der Sperrung ist über die Mayener Straße und Bachstraße 
möglich.  
 
                                                                                  Verbandsgemeindeverwaltung 
                                                                                                  Weißenthurm  
                                                                                    -als örtliche Ordnungsbehörde-  
 
  

mailto:gemeinde@bassenheim.de
http://www.bassenheim.de/
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Ortsgemeinde Kaltenengers 
 
Ortsbürgermeister Jürgen Karbach | Raiffeisenstraße 5, 56220 
Kaltenengers | Telefon: 02630 / 6354 | Fax: 02630 / 968206 | E- Mail: 
info@kaltenengers.de | www.kaltenengers.de | Öffnungszeiten Montag 
und Donnerstag 17.30 - 19 Uhr  
 
 
 

Keine Bekanntmachungen 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@kaltenengers.de
http://www.kaltenengers.de/
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Ortsgemeinde Kettig 
 
Ortsbürgermeister Peter Moskopp | Hauptstraße 2, 56220 Kettig | 
Telefon: 02637 / 2176 | Fax: 02637 / 8779 | E-Mail: 
kettig1@vgwthurm.de | www.kettig.org | Öffnungszeiten: Montag 10 - 
12 Uhr, 14 - 19 Uhr; Donnerstag 8 - 12 Uhr, 14 - 19 Uhr, Freitag 8 - 12 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Montag 17 - 19 Uhr; 
Donnerstag 16 - 19 Uhr  
 
 

 

Bekanntmachung 
 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Ortsgemeinde Kettig  
 

Am Donnerstag, 29.04.2021, findet um 19:00 Uhr eine Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses der Ortsgemeinde Kettig als Videokonferenz statt. 
Die Sitzung kann vor Ort im Saal des Bürgerhauses, Hauptstraße 2, Kettig, unter Beachtung 
der dann geltenden Vorschriften zur Belämpfung der Corona-Pandemie verfolgt werden. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung 
2. Beratung und Beschlussempfehlung über die Gewährung eines zweckgebundenen 

Zuschusses an die im Ortsgemeinderat vertretenen Fraktionen 
3. Erschließungsmaßnahme "Ende der Ochtendunger Straße" im Gebiet des 

gleichnamigen rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
1. Anlagenbildung 
2. Verzicht auf die Erhebung von Vorausleistungen 

4. Annahme von Spenden 
5. Verschiedenes 
 
Nichtöffentlicher Teil 

 Grundstücksangelegenheiten 
 
Kettig, den 15.04.2021 
 gez. Peter Moskopp 
- Ortsbürgermeister - 
 

 

 
  

mailto:kettig1@vgwthurm.de
http://www.kettig.org/
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Stadt Mülheim-Kärlich 
 
Stadtbürgermeister Gerd Harner | Kapellenplatz 16, 56218 Mülheim-
Kärlich | Telefon: 02630 / 94550 |  Fax: 02630 / 945549 | E-Mail: 
info@muelheim-kaerlich.de | www.muelheim-kaerlich.de | 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 8  - 12 Uhr, Donnerstag 
8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

5. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses der Stadt Mülheim-Kärlich  
 
Am Donnerstag, 29.04.2021, findet um 18:00 Uhr eine 5. Sitzung des Bau- und 
Vergabeausschusses der Stadt Mülheim-Kärlich als Videokonferenz statt. 
Die Sitzung kann vor Ort in der „Alten Kapelle“ am Rathaus (Haupteingang), 56218 Mülheim-
Kärlich unter Beachtung der dann geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie verfolgt werden. 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
1. Einwohnerfragestunde 
2. Zukünftig geplante Gebäudenutzung der Rheinlandhalle, Kurfürstenhalle und 

Mehrzweckhalle Urmitz-Bahnhof 
3. Vergabe von Ingenieur- / Gutachterleistungen für die Generalsanierungen der drei 

Hallen in Mülheim-Kärlich; hier Ermächtigung des Stadtbürgermeisters 
4. Beratung und Beschlussempfehlung über die weitere Verfahrensweise mit dem 

Wohngebäude Koblenzer Str. 2 a in Mülheim-Kärlich 
5. Erarbeitung eines Planungskonzepts für die Umgestaltung und Erweiterung des 

Friedhofsgebäudes in Mülheim 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Standorte für die Errichtung der ÖPNV-

Knotenpunkte in der Stadt Mülheim-Kärlich 
7. Vergabe der Arbeiten für die Sanierung der Unterführung in Urmitz Bhf. 
8. Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen, Anregungen 
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen, Anregungen 
 
Hinweis: 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes kann aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie-
Situation zur Gewährleistung der notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern nur eine 
begrenzte Besucherzahl für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.  
Zum Zwecke der Information im Falle einer später bekanntgewordenen Infektion werden 
Namen und Anschriften der Teilnehmer/innen notiert (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und e) 
DSGVO). 
 
Mülheim-Kärlich, den 15.04.2021 
In Vertretung 
gez. Bernd Bruckner 
- Beigeordneter- 
 
  

mailto:info@muelheim-kaerlich.de
http://www.muelheim-kaerlich.de/
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Ortsgemeinde Sankt Sebastian 
 
Ortsbürgermeister Marco Seidl | Hauptstraße 10-12, 56220 St. 
Sebastian | Telefon: 0261 / 8135 | Fax: 0261 / 9887637 |  E-Mail: 
marco.seidl@vgwthurm.de | www.gemeinde-sankt-sebastian.de | 
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 16 - 19 Uhr, Mittwoch 8 -11 
Uhr | Sprechstunde Ortsbürgermeister: Dienstag und Donnerstag 18 -
19 Uhr, Sprechstunde 1. Beigeordneter Hajo Reif Donnerstag 18 - 19 
Uhr oder nach Vereinbarung 
 

 

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Sebastian 
für das Jahr 2021 

vom 
11. März 2021 

 
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der 
derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1  

 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Festgesetzt werden 
 
1. im Ergebnishaushalt 
  

der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.581.240 Euro 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.212.110 Euro 

der Jahresfehlbetrag auf   - 630.870 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt 
 

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 456.320 Euro 

  

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 120.330 Euro 

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 125.930 Euro 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  -5.600 Euro 

  

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf 

461.920 Euro 

 
§ 2   

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
 

zinslose Kredite auf 0 Euro 

verzinste Kredite auf 5.600 Euro 

verzinste Kredite aus Vorjahren  
(gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf 

0 Euro 

zusammen auf                                                                      5.600 Euro 
Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung. 

 

mailto:marco.seidl@vgwthurm.de
http://www.gemeinde-sankt-sebastian.de/
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§ 3   
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen 
Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf  0 Euro. 
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren 
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf  0 Euro. 

 
§ 4 

Steuersätze 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

Grundsteuer A  auf 300 v. H. 

Grundsteuer B  auf 365 v. H. 

Gewerbesteuer auf 365 v. H. 

 
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten 
werden: 

für den ersten Hund 80,00 Euro 

für den zweiten Hund 120,00 Euro 

für jeden weiteren Hund 150,00 Euro 

für den ersten gefährlichen Hund 750,00 Euro 

für jeden weiteren gefährlichen Hund 1.000,00 Euro 

 
§ 5  

Eigenkapital 
 

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 5.612.901,69 Euro 

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres 

5.233.251,69 Euro  

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsjahres 

4.602.381,69 Euro 

 
§ 6   

Wertgrenze für Investitionen 
 

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 3.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln 
darzustellen. 

 
§ 7  

 Altersteilzeit 
 
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. 
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen 
zugelassen. 
 

§ 8 
 Leistungszahlungen 

 
Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 
und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt: 
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1. für Leistungsstufen 0 Euro 

2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen 0 Euro 

 
§ 9 

Weitere Bestimmungen 
 

 Haushaltsansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig 
deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO). 

 Die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. 

 
St. Sebastian, den 11.03.2021 gez. Marco Seidl, 

Ortsbürgermeister 
 
 
Aufsichtsbehördliche Genehmigung: 
Gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung, die Veranschlagungen im Haushaltsplan 
und im Stellenplan der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Haushaltsjahr 2021 wird lt. 
Schreiben der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vom 06.04.2021 aufsichtsbehördlich keine 
Rechtsverletzung geltend gemacht.  
 
Öffentliche Bekanntmachung: 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.  
 
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.04. bis 04.05.2021 
im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 131 und im 
Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde St. Sebastian während der Öffnungszeiten öffentlich 
aus. 
 
St. Sebastian, den 23.04.2021 gez. Marco Seidl, 

Ortsbürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn 
 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
o d e r 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Verbandsgemeindeverwaltung bzw. der Ortsgemeinde St. Sebastian unter Bezeichnung 
des Sachverhalts der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Ortsgemeinde Urmitz / Rhein 
 
Ortsbürgermeister Norbert Bahl Les-Noes-Platz 1, 56220 Urmitz / 
Rhein | Telefon: 02630 / 7048 | Fax: 02630 / 969361 | E-Mail: 
info@urmitz.de | www.urmitz.de | Öffnungszeiten: Montag und 
Donnerstag 17 - 19 Uhr, Mittwoch 17 - 19 Uhr nach Vereinbarung 
 
 
 

Keine Bekanntmachungen 
 

mailto:info@urmitz.de
http://www.urmitz.de/


12 
 

Stadt Weißenthurm 
 
Stadtbürgermeister Gerd Heim | Hauptstraße 185, 56575 
Weißenthurm | Telefon: 02637 / 92020 | Fax: 02637 / 920222 | E-Mail: 
info@weissenthurm.de | www.weissenthurm.de | Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr | Sprechstunde Stadtbürgermeister: 
Dienstag und Donnerstag nach Vereinbarung  
 
 

 
Keine Bekanntmachungen 

mailto:info@weissenthurm.de
http://www.weissenthurm.de/

